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Wichtige Mitteilung

Änderung des Annahmeschlusses „Amtsblatt 
für die Stadt Duisburg“ vom 31. Dezember 
2025 

Der Redaktionsschluss des am 31.12.2025 er-
scheinenden „Amtsblattes für die Stadt Duisburg“ 
wird vom 15. Dezember 2025 auf den 5. Dezem-
ber 2025 vorverlegt. Bitte berücksichtigen Sie 
diese Änderung bei Ihrer Planung. Beiträge, die 
nach dem 5. Dezember 2025 eingehen, werden 
somit erst zum 15. Januar 2026 veröffentlicht.

Die Redaktion

Entgeltordnung für Leistungen der Akademie 
für Personalentwicklung der Stadt Duisburg 
vom 03.11.2025

Aufgrund § 41 Abs. 1 S. 2 i) der Gemeindeordnung  
für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994  
(GV. NRW. S. 666) in der jeweils gültigen Fassung 
hat der Rat der Stadt Duisburg am 09.10.2025 fol- 
gende Entgeltordnung beschlossen:

§ 1
Entgeltpflicht

(1) Für die
 a)   Abnahme von Prüfungsleistungen durch 

die Akademie für Personalentwicklung der 
Stadt Duisburg,

 b)   Teilnahme an Lehrgängen, Fortbildungsver-
anstaltungen und Qualifizierungsmaßnah-
men der Akademie für Personalentwick-
lung der Stadt Duisburg sowie

 c)   Bereitstellung von Seminarräumen
  werden – auch bei Umschulungsmaßnahmen – 

Entgelte nach Maßgabe dieser Entgeltordnung 
erhoben, sofern es sich bei den zu Prüfenden, 
Teilnehmenden bzw. Nutzenden nicht um Mit- 
arbeitende der Kernverwaltung der Stadt Duis- 
burg handelt, die insoweit im dienstlichen In- 
teresse tätig werden.

(2)  Erweist sich die Erhebung im Einzelfall als 
unbillig, kann hiervon ganz oder teilweise 
abgesehen werden. 

§ 2
Entgeltschuldner

Entgeltpflichtig sind hinsichtlich der Leistungen 
gem. § 1 Abs.1 a) und b) diejenigen, in deren Na-
men die Anmeldung zur Abnahme der Prüfungs-
leistung bzw. zur Teilnahme an Lehrgängen und 
Seminaren erfolgt.

Hinsichtlich der Leistungen gem. § 1 Abs.1 c) ist 
entgeltpflichtig, in wessen Namen die Bereitstel-
lung beantragt wird.



Amtsblatt ...............................L

758 Amtsblatt für die Stadt Duisburg Nr. 46 vom 28. November 2025



Amtsblatt ...............................L

759Amtsblatt für die Stadt Duisburg Nr. 46 vom 28. November 2025



Amtsblatt ...............................L

760

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist 
gegenüber der Stadt Duisburg vorher 
gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

Duisburg, den 3. November 2025

Link
Oberbürgermeister

Auskunft erteilt:

Frau Giebenrath

Tel.-Nr.: 0203 283-982861

Gemäß § 32 Absatz 1 des Gesetzes über 
explosionsgefährdende Stoffe (Sprengstoff-
gesetz – SprengG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 10. September 2002 
(Bundesgesetzblatt I S. 3518) in der jeweils 
geltenden Fassung erlässt der Oberbürger-
meister der Stadt Duisburg folgende

Allgemeinverfügung zur Regelung des 
Abbrennens pyrotechnischer Gegen-
stände zum Jahreswechsel

I.

1. Feuerwerksverbot 

Das Abbrennen von pyrotechnischen Ge- 
genständen der Kategorie F2 ist in der 
Zeit vom 31. Dezember, 00:00 Uhr, bis  
1. Januar, 23:59 Uhr, eines jeden Jahres 
um den Zoo Duisburg in einem Radius von 
grundsätzlich 100 Metern zur jeweiligen 
Außengrenze des Duisburger Zoos sowie 
im Bereich des Kaiserbergs untersagt. Mit- 
hin sind folgende Bereiche von der Ver- 
botszone erfasst:  

Als Wegepunkte dienen hierbei:
1.  Der Tunnel an der Eisenbahnbrücke an 

der Straße „Am Schnabelhuck“
2.  Kreuzung „Am Schnabelhuck“ / 

Gottfried-Kinkel-Straße
3. Östlich der Laterne 3 
4. Kreuzung Waldsteige / Kiefernweg
5.  Kreuzung Waldsteige / Waldweg 20 

Meter vor dem Schild von „Haeger & 
Schmidt“

6. Notstellenpunkt DU9040
7. Südlich und östlich der Laterne 12 

(4)  Im Falle einer Stornierung einer Seminar- 
raumbuchung entfällt die Entgeltpflicht,  
sofern diese mindestens 7 Tage vor dem 
Bereitstellungstag erfolgt. Eine spätere 
Stornierung lässt die Entgeltpflicht un- 
berührt. 

§ 10
Umsatzsteuerpflicht

Bei den genannten Entgelten handelt es 
sich um Nettobeträge. Die jeweils gesetz-
lich geschuldete Umsatzsteuer ist zusätzlich 
zu entrichten.

§ 11
Inkrafttreten und Übergangsregelung

Diese Entgeltordnung tritt am 01.01.2026 
in Kraft.

Hinsichtlich der Lehrgänge, Fortbildungs-
veranstaltungen und Qualifizierungsmaß-
nahmen, die bereits vor diesem Datum be-
gonnen wurden, verbleibt es bei Entgelten 
in der bisherigen Höhe.

Vorstehende Entgeltordnung für Leistun-
gen der Akademie für Personalentwicklung 
der Stadt Duisburg wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. Die Verletzung von Ver- 
fahrens- oder Formvorschriften der Gemein- 
deordnung für das Land Nordrhein-Westfa-
len (GO NRW) beim Zustandekommen die- 
ser Entgeltordnung kann gemäß § 7 Abs. 6  
Satz 1 GO NRW nach Ablauf von sechs Mo- 
naten seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung 
fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-
geverfahren wurde nicht durchgeführt,

b)  diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden,

c)  die Oberbürgermeisterin bzw. der 
Oberbürgermeister hat den Satzungs-
beschluss vorher beanstandet oder 

§ 8
Entstehen der Entgeltpflicht und Fällig-
keit der Entgelte

Die Entgeltpflicht entsteht bei Leistungen 
gem. § 1 Abs.1 a) und b) mit der Anmel-
dung und bei Leistungen gem. § 1 Abs.1 c) 
mit der Buchung des Raums. 

Die Entgelte werden zu den in den jeweili- 
gen Rechnungen genannten Terminen fällig. 
Die Rechnungstellung erfolgt 

-    bei Lehrgängen 
 a)   gegenüber privaten Teilnehmen-

den monatlich oder halbjährlich im 
Voraus

 b)   bei Behörden anteilig nach Haus- 
haltsjahren halbjährlich im Nach- 
hinein

-     bei Prüfungen unmittelbar vor dem 
Prüfungstermin

-     in allen übrigen Fällen nach Erbringung 
der Leistung

§ 9
Vorgezogene Abschlussprüfung/Ab- 
meldungen/Stornierungen

(1)  Bei einer vorgezogenen Abschlussprü- 
fung sind die Teilnahmeentgelte gemäß  
§§ 3 und 4 in voller Höhe zu entrichten. 

(2)  Im Falle einer Abmeldung von Lehrgän-
gen entfällt die Entgeltpflicht, sofern 
diese mindestens einen Monat vor Be- 
ginn der Veranstaltung erfolgt. Bei spä- 
teren Abmeldungen ist das unter Be-
rücksichtigung der vorgesehenen Lehr-
gangsdauer je angefangenen Monat  
zu berechnende anteilige Entgelt, min-
destens jedoch das auf einen Monat 
entfallende Entgelt, zu entrichten. 

(3)  Im Falle einer Abmeldung von sonsti- 
gen Veranstaltungen entfällt die Ent-
geltpflicht, sofern diese mindestens 7 
Tage vor Veranstaltungsbeginn erfolgt. 
Eine spätere Abmeldung lässt die Ent-
geltpflicht unberührt.
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